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Kauf eines noch herzustellenden hochexklusiven Luxusfahrzeugs

als Bestimmungskauf (§ 375 HGB)

Enthält der Kaufvertrag über ein noch herzustellendes hochexklusives Luxusfahrzeug – hier:1.

einen Ferrari 458 Speciale Aperta – noch keine Angaben über die vom Käufer gewünschte indi-

viduelle (Sonder-)Ausstattung des Fahrzeugs, so liegt ein Bestimmungskauf i. S. von § 375 HGB

vor, wenn wenigstens eine der Vertragsparteien Kaufmann ist, dem Käufer die nähere Bestim-

mung der individuellen (Sonder-)Ausstattung des Fahrzeugs vorbehalten ist und der Kaufpreis

durch Bezugnahme auf den bei Auslieferung des Fahrzeugs geltenden Listenpreis hinreichend

bestimmt ist.

Durch einen Selbstbelieferungsvorbehalt wird der begünstigte Verkäufer – hier: eines noch2.

herzustellenden Ferrari 458 Speciale Aperta – allenfalls von seiner Lieferpflicht (§ 433 I 1 BGB)

frei,  wenn er  im Zeitpunkt  des Abschlusses des Kaufvertrags ein kongruentes Deckungs-

geschäft abgeschlossen hatte und von seinem Lieferanten (hier: dem Fahrzeughersteller) im

Stich gelassen wird.

OLG München, Beschluss vom 03.07.2018 – 19 U 742/18

(vorangehend: LG München I, Urteil vom 02.02.2018 – 12 O 13461/15)

Der Hinweisbeschluss des OLG München ist auszugsweise hier veröffentlicht.

Probleme beim Autokauf?

Als spezialisierter Rechtsanwalt helfe ich Ihnen gerne weiter – ganz gleich, ob Sie Käufer oder Verkäufer sind. In-

teressiert? Nutzen Sie das Kontaktformular auf https://autokaufrecht.info/sofortberatung/ oder rufen Sie mich un-

verbindlich an

(0 23 27) 8 32 59-99.
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